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33142 Büren 
 
 
 
 
 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Büren im Bereich „Bühl / Altes 
Umspannwerk“ in der Gemarkung Büren 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 03.09.2020 beschlossen, den 

Aufstellungsbeschluss  zur  19. Änderung  des   Flächennutzungsplans  im   Bereich  

„Bühl / Altes Umspannwerk“ in Büren zu fassen. 

„Der Rat der Stadt Büren beschließt, das Verfahren zur 19. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Büren im Bereich „Bühl / Altes Umspannwerk“ 

durchzuführen.“ 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Nachnutzung einer Teilfläche des ehemaligen Umspannwerkes. Dazu soll die derzeitige 

Darstellung im Flächennutzungsplan von „Versorgungsanlagen Elektrizität“ in 

„Gemischte Bauflächen“ (M) geändert werden.  

Der räumliche Geltungsbereich der o.g. Flächennutzungsplanänderung ist im 

beigefügten Lageplan, der keine Planaussagen enthält, gekennzeichnet. 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 2 (1) Satz 2 BauGB 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Büren, den 16.09.2020 

 

 
gez. M. Krause 
 
 
Marita Krause 
Allgemeine Stellvertretung 
des Bürgermeisters 
 
 
 
 

Anlage: Geltungsbereich 
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Stadt B ü r e n   
Königstraße 16 
33142 Büren 
 
 
 

A m t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Vor’m Hagen II“ in der Gemarkung 
Wewelsburg 

- Erneute Offenlage gem. §§ 3 Abs.2 und 4 Abs.2 i.V.m. § 4a Abs.3 BauGB 
 
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 09.05.2019 den Aufstellungs-beschluss 
für den Bebauungsplan Nr. 10 „Vor’m Hagen II“ in Wewelsburg gefasst. Die Offenlage 
gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB fand mit Bekanntmachung vom 03.12.2019 im 
Zeitraum vom 11.12.2019 bis einschließlich 20.01.2020 statt. Im Rahmen der Offenlage 
gingen Seitens der Behörden und der Träger öffentlicher Belange Anregungen ein, die 
mehr als nur einen Hinweischarakter hatten. Diesbezüglich ergab sich erneuter 
Änderungsbedarf des Entwurfs. Darüber hinaus wurde der Geltungsbereich mit 
Beschluss des Rates der Stadt Büren vom 03.09.2020 erweitert, sodass eine erneute 
Offenlage notwendig wird. 

Der o.g. Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

Nach der Offenlage gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wurden Festsetzungen 
zur Niederschlagswasserbeseitigung geändert bzw. ergänzt, die Belastung durch 
landwirtschaftliche Emissionen wurde gutachterlich betrachtet sowie der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes in südliche, westliche und nördliche 
Richtung erweitert.  

Ziel der vorliegenden Planung ist die planungsrechtliche Bereitstellung von 
Wohnbauflächen im Sinne der Nachverdichtung im Ortskern von Wewelsburg. 

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 „Vor’m Hagen II“ in der Gemarkung 
Wewelsburg liegt zur erneuten Beteiligung mit der Begründung nebst Allgemeiner 
Vorprüfung des Einzelfalls gem. UVPG NRW, Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag, 
Geruchsgutachten sowie der Geotechnischen Untersuchung in der Zeit vom 

Montag, 28.09.2020 bis einschließlich Montag, 02.11.2020 

im Rathaus der Stadt Büren, Königstraße 16, 33142 Büren, Abteilung IV -Planen und 
Bauen - Zimmer 2 und 5, während der Dienststunden öffentlich aus: 

Montag bis Donnerstag   8.30  -  12.00 Uhr   und   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag   8.30  -  12.00 Uhr 
 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes ist im beigefügten Lageplan, 
der keine Planaussagen enthält, gekennzeichnet. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
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Die auszulegenden Unterlagen können des Weiteren während des 
Auslegungszeitraumes auf der Internetseite http://www.bueren.de unter der Rubrik 
„Rathaus / Planen/Bauen / Stadtentwicklung / Offenlegungen“ eingesehen werden. 

 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 

I. Kartenmaterial und sonstige Verzeichnisse bzw. Pläne 

Art der verfügbaren  
Umweltinformation 

Inhalt der Umweltinformation 

1. Informationssystem für 
Geobasisdaten NRW (tim-
online.nrw) 

Luftbild- und Liegenschaftskarte zu aktuellen Nutzungen 
innerhalb und außerhalb des Plangebietes 

2. Landesamt für Natur, 
Umwelt und 
Verbraucherschutz des 
Landes NRW (LANUV) 

- Geschützte Arten in NRW 
- Fundortkataster für Pflanzen 

und Tiere 
- Naturschutzinformationen 
- Numerische Bewertung von 

Biotoptypen 

Informationen zum Vorkommen planungsrelevanter Arten im 
Plangebiet (Messtischblatt 4317 „Geseke“, Quadrant 4). 
 
Informationen zu Bereichen wie Naturschutzgebieten und 
schutzwürdigen Biotopen 

3. Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz 
(MULNV), Elektronisches 
wasserwirtschaftliches 
Verbundsystem für die 
Wasserwirtschaftsverwaltung 
in NRW (ELWAS-web) 

Informationen zu wasserwirtschaftlichen Belangen 

4. LWL – Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 

Informationen zur Historie der Kulturlandschaften 
(Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Regionalplanung) 

5. Bodenkarte für den 
geologischen Dienst NRW 
(IT.NRW) 

Informationen zu Bodenarten und Bodentypen sowie deren 
Qualität 

6. Geologisches Landesamt 
NRW 

- Karte der Grundwasser-
landschaften 

Informationen zu wasserwirtschaftlichen Belangen im Bereich 
Grundwasser 

II. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Kreis Paderborn Stellungnahme aus Sicht des Immissionsschutzes bezüglich 
landwirtschaftlicher Emissionen durch Tierhaltungsanlagen 

Kreis Paderborn Stellungnahme aus wasserwirtschaftlicher Sicht bezüglich der 
Niederschlagswasserbeseitigung 

III. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 

1. Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag (08/2020) 
(Mestermann – Büro für 
Landschaftsplanung) 
 

Informationen zu planungsrelevanten Arten und ihr 
Vorkommen, ihre mögliche Betroffenheit durch die Planung 
sowie über die zu treffenden Maßnahmen 
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2. Allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls gem. UVPG 
NRW (09/2020) 
(Mestermann – Büro für 
Landschaftsplanung) 

Informationen zur Umweltverträglichkeit des Vorhabens 

3. Geruchsgutachten 
(08/2020) (Richters & Hüls, 
Ingenieurbüro für 
Abfallwirtschaft und 
Immissionsschutz) 

Prognose von möglichen Immissionen durch 
landwirtschaftliche Betriebe 

4. Geotechnische 
Untersuchung (05/2019) 
(Geologiebüro Hoemann) 

Informationen zur Beschaffenheit des Untergrundes sowie eine 
Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 

 
 
 
 

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wird hiermit gem. § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

 
 
Büren, den 17.09.2020 
 
 
 
gez. M. Krause 
 
 
Marita Krause 

Allgemeine Stellvertretung des Bürgermeisters 

 
 
 

Anlage: 
- Geltungsbereich 
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